
Ein Service für grenzüberschreitende 
Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen

L17 
Lohnbescheinigung



Einleitung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in zu-
nehmendem Ausmaß auch grenzüberschreitend 
beschäftigt. Zur Klärung und Darstellung von Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohn-
steuerabzug hat die österreichische Finanzverwal-
tung für (ausländische) Arbeitgeber/innen und 
Arbeitnehmer/innen einen gesonderten Lohnaus-
weis bzw. eine gesonderte Lohnbescheinigung (L17)  
entwickelt. 
	 Die Übermittlung kann nicht nur in Papierform, 
sondern via Elda auch elektronisch erfolgen. Dieser 
Folder gibt Ihnen detaillierte Informationen zur 
Lohnbescheinigung sowie zur elektronischen Über-
mittlung der Daten.
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In welchen Fällen benötigt die österreichische
Finanzverwaltung einen Lohnausweis oder eine
Lohnbescheinigung (L17) ?

Wenn in einem Kalenderjahr die Arbeitnehmerin 
bzw. der Arbeitnehmer in Österreich tätig war und
Einkünfte bezogen hat, von denen kein Lohnsteuer-
abzug vorgenommen wurde, z. B.
•	 als Grenzgänger/in,
•	 von einer/m ausländischen Arbeitgeber/in,
•	 von einer ausländischen diplomatischen 
	 Vertretungsbehörde oder internationalen 
	 Organisation in Österreich,
•	 aus einer ausländischen Pension
ist verpflichtend eine ArbeitnehmerInnenveranla-
gung durchzuführen und eine Lohnbescheinigung 
L17 auszufertigen, die dem Finanzamt übermittelt 
werden muss.
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Wie kann der Lohnausweis oder die 
Lohnbescheinigung (L17) übermittelt werden ?

Vorzugsweise sollte die Übermittlung durch den 
(ausländischen) Arbeitgeber via ELDA (elektro-
nisch) oder in Papierform erfolgen. Unterbleibt 
die Übermittlung durch den Arbeitgeber, muss die 
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer den Lohn-
ausweis oder die Lohnbescheinigung (L17) erstel-
len und der Erklärung zur ArbeitnehmerInnen-
veranlagung oder der Einkommensteuererklärung 
beilegen. Werden die ArbeitnehmerInnenveranla-
gung bzw. die Einkommensteuererklärung über 
FinanzOnline (www.finanzonline.at) eingebracht, 
muss das Formular L17 gesondert an die Finanz-
verwaltung übermittelt werden. Hinweise zur Aus-
fertigung und eventuellen Währungsumrechnung 
finden Sie in den Formularen L17a bzw. L17b auf 
www.bmf.gv.at unter Tools, Formulare.
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Elektronische Übermittlung von Lohnausweisen 
oder Lohnbescheinigungen (L17) über ELDA

Was ist ELDA ?
ELDA ist ein österreichweites Projekt der Sozial-
versicherungsträger zur elektronischen Übermitt-
lung von sozialversicherungs- und finanzrecht-
lichen Daten. 
Ihre Vorteile:
•	 Einfaches Handling, rund um die Uhr von  
	 jedem Internetzugang aus 
•	 Entfall des Postweges und der Papierformulare
•	 Sofortige Empfangsbestätigung
•	 ELDA Online Service
•	 Keine zusätzlichen Kosten

Wie werde ich ELDA-Kunde? (Abb. 1) 
Auf www.elda.at finden Sie die Registrierung zu 
ELDA. 
	 Füllen Sie einfach das Anmeldeformular aus, 
spätestens am nächsten Werktag werden Ihnen die 
Zugangsdaten (Seriennummer, Benutzername und 
Passwort) per E-Mail oder Fax zugesandt.

Abb. 1
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Ausfüllhilfe zur Erstanmeldung (Abb. 2)

Wählen Sie die Funktion Dienstgeber/Steuerbera-
ter/WTH und geben Sie Ihre persönlichen Daten 
(Name, Adresse etc.) ein. Bei der Übermittlung von 
Lohnausweisen/Lohnbescheinigungen (L17) ist die 
Angabe der Vertragspartnernummer nicht erforder-
lich. Ein Lizenzschlüssel ist nur für die Installation 
der ELDA-Software notwendig. 
Achtung: 
Bei nicht österreichischen Adressen das Feld Plz 
mit „9999“ befüllen und im Feld Ort die vollstän-
dige Adresse (z.B. 80189 München) anführen.

Mit welchen Produkten kann ein Lohnausweis 
oder eine Lohnbescheinigung (L17) übermittelt 
werden? 
1. Elda Online
Die Erfassung des Lohnausweises oder der Lohn-
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Erstellung eines Lohnausweises/einer 
Lohnbescheinigung (L17) mit ELDA online
1. Einstieg in ELDA online (Abb. 3)
Geben Sie auf der Startseite von ELDA Online 
(www.elda.at, Online Services bzw. ELDA Online) 
Ihre Zugangsdaten ein: 
•	 Seriennummer
•	 Benutzername
•	 Passwort
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bescheinigung erfolgt direkt im Internet, es ist kei-
ne Installation erforderlich (wird vom BMF und 
von ELDA empfohlen). 
2. Elda Software
Download unter www.elda.at. Das Programm wird 
lokal auf Ihrem Computer installiert (nur für Win-
dows Betriebssysteme geeignet). Eine Internetver-
bindung ist nur beim Senden des Lohnausweises 
oder der Lohnbescheinigung erforderlich.
3. Lohnprogramm 
Wenn Sie ein Lohnprogramm besitzen und die 
Erstellung des Lohnausweises oder der Lohnbe-
scheinigung durch Ihre Lohnsoftware unterstützt 
wird.

Abb. 3
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Klicken Sie auf den Menüpunkt Stammdaten und 
danach auf Anlegen, um Ihre Stammdaten (Name, 
Adresse etc.) zu erfassen. (Abb. 5)

Füllen Sie das Formular vollständig aus. Anschlie-
ßend klicken Sie auf WEITER. 

Abb. 4

Abb. 5
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Nach dem erstmaligen Einstieg werden Sie aufge-
fordert, das Passwort zu ändern. Bitte verwahren 
Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten sorgsam. 
2. Anlegen der Stammdaten (Abb. 4)
Das Anlegen der Stammdaten ist nur bei der ersten 
Benützung von ELDA Online notwendig. 
	 Klicken Sie auf den Menüpunkt Meldeformulare 
für Dienstgeber um in die ELDA Online Erfassung 
zu gelangen.



9

Füllen Sie das Formular vollständig aus. Anschlie-
ßend klicken Sie auf WEITER. 

Achtung: 
Bei nicht österreichischen Adressen das Feld Plz 
mit 9999 befüllen und im Feld Ort die vollständige  
Adresse (z. B. 80189 München) anführen.
	 Falls Sie keine Steuernummer besitzen können 
Sie auch 11 im Feld FA-Nr und 1111111 im Feld  
Steuer-Nr. eingeben.
	 Die Eingaben werden nochmals zur Überprü-
fung angezeigt. Klicken Sie nun auf SPEICHERN. 
Ihre Stammdaten sind somit angelegt. 

3. Erfassung der Lohnausweise/Lohnbescheinigung (L17)
Wählen Sie nach dem Einstieg in ELDA Online 
den Menüpunkt Meldeformulare für Dienstgeber 
(Abb. 4). 
	 Öffnen Sie nun den Menüpunkt Lohnzettel 
(Finanz/SV) und danach Lohnausweis/Lohnbe-
scheinigung L17 (Abb. 6)
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Abb. 7

4. Nach der Übermittlung
Nach der Übermittlung erhalten Sie sofort ein Über- 
tragungsprotokoll. 
	 Empfangsbestätigungen erkennen Sie im ELDA 
Online Übertragungsjournal am PDF Symbol.
Achtung: 
Ohne Übertragungsprotokoll gilt Ihre Übermittlung 
als nicht erfolgt!
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Die Eingaben werden nochmals zur Überprüfung 
angezeigt, wenn alle Daten korrekt sind, klicken Sie 
auf SPEICHERN. 

Ihr Lohnausweis oder Ihre Lohnbescheinigung 
wurde erstellt und muss noch gesendet werden. 
Sendebereite Lohnausweise/Lohnbescheinigungen 
erkennen Sie am Häkchen (Abb. 7). Klicken Sie nun 
auf SENDEN. 
	 Die Übermittlung Ihrer/s Lohnausweises/Lohn- 
bescheinigung ist abgeschlossen.



Weitere Informationen finden Sie auf 
www.finanzministerium.at, unter Themen A–Z 
 Grenzgänger sowie im Steuerbuch 2010 im 
Kapitel Steuertarif und Steuerabsetzbeträge 
(das Steuerbuch können Sie auf unserer 
Website unter Publikationen downloaden 
oder gratis bestellen). 
Oder Sie wenden sich an unser Bürgerservice 
unter +43/(0)1/0818/001 228 (an Werktagen 
von 08.00 bis 17.00 Uhr österreichweit zum 
Ortstarif), E-Mail: buergerservice@bmf.gv.at
Bei Fragen zu ELDA wenden Sie sich bitte an 
elda@ooegkk.at oder an die ELDA Hotline 
unter +43/(0)5/7807/504300 (Montag bis 
Donnerstag von 07.00 bis 16.00 Uhr, Freitag 
von 07.00 bis 14 Uhr).
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